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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Sowohl an der gewerblichen als auch au der
kaukmännischcn Fortbildungsschule zu Wies¬
baden sind zum 1. Avril 1912 Lcbrerstellrn zu be¬
setzen. Verlangt wird

für erstere eine gründliche Vorbildung , längere
Lehrtätigkeit und Erfahrung als Gewerbeleh¬
rer , besonders für das Metallgewerbe sElektro-
monteurc, Mechaniker, Svengler und Installa¬
teure ). sowie möglichst die Befähigung zur Er-
tcilung gewerbliche» Zeichenunterrichts:
für letztere eine gründliche wissenschaftliche
Kenntnis der Handelsfächer nnd Erfahrung im
Unterricht an kausmäimisckien Schulen. Er¬
wünscht ist die Befähigung, Unterricht in Ma¬
schinenschreiben und Stenographie , auch im
Englischen oder im Französischen zu erteilen.
Die Anstellung erfolgt zunächst probeweise auf

«in Jahr , dann bei Bewährung endgültig mit
dem Dieiisicinkommen der Mittclschullehrcr
sGrnndgehalt 2909 JL,  die staatlichen Alterszu-
lageü. Mietsentschädignng für Lehrer mit eigenem
Haushalt 810 Jl,  für solche ohne eigenen Haus¬
halt 540 JL  und Ortszulage » von 300—700 JL,
die mit dem vollendeten 22. Dienftjahre erreicht
werden). Bewerbern , die Handelshochschulbil¬
dung oder eine vom Magistrat gleich zu erachtende
Vorbildung haben, wird eine Amtsznlage von
200 JL  bewilligt.

Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubig¬
ten Zeugnisabschriften sind bis zum 10. No¬
vember d. Js . bei uns einzureichen.

Wiesbaden, den 2. Oktober 1911.
3105« Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kennt¬

nis . daß die städtischen Gartcnanlagen am
Römcrtor . zwischen Eoulinstratzc und Schul-
bcrg in der Zeit vom 1. Avril bis 30 Septem¬
ber i. Js . von Eintritt der Dunkelheit bis
morgens sechs llbr . und vom 1. Oktober bis 31.
März j. Js . von Eintritt der Dunkelheit bis
morgens 8 Uhr für jeden Verkehr abgeschloffen
werden.

Wiesbaden, den 4. September 1911.
31055 Der Magistrat.

Feldvolizciliche Aufsorderung.
Die Grundbesitzer in der hiesigen Gemarkung

werden hierdurch ersucht. Anmeldungen fehlender
Grenzzcichcn an ihren Grundstücken unter ge¬
nauer Bezeichnung des Distrikts , der Gewann
und Nebenlieger bis zmn 10. Oktober d. Js . tm
Nathans , Zimmer 42, in den Vormittagsdieust-
stundeii machen zu wollen.

Wiesbaden, 22. September 1911.
31«51 Das Feldgericht.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienvlan über die Festsetzung von

Vorgärten an der Schützcnhosstrahe ist durch Ma-
gistratsbeschlub vom 23. September 1911 gemah
8 8 des 'Fluchtliniengesetzes vom 2. Jul , 187o
förmlich seit ge stellt worden und wird nunmehr
vom 30. September 1911 ab 8 Tage im Rat¬
haus , 1. Obergeschoss, Zimmer 88a, während der
Tieiiststundcu zu jedermanns Einsicht offen gelegt.

Wiesbaden, den 2«. September 1911. 29833
Der Magistrat.

Aussorderung.
Die Versicherung von Gebäuden gegen Feuer¬

schaden betr.
Die Gebändebesitzer werden hierdurch er¬

sucht. Anmeldungen wegen Erhöhung , Aufhebung
oder Veränderung bestehender Gebäudeversiche¬
rungen , sowie Neuaufnahme von Gebäuden in
die Nassauische Brandversichcrungs -Anstalt für
das Jahr 1912 im Rathaus . Zimmer 42, in den
Bormittagsdienststunden bis zum 20. Oktober
d Js . machen zu wollen.

Es bandelt sich um Gebäude-Aufnahmen vv..
die gelegentlich des allgemeinen jährlichen Rund-
ganges mit Wirkung vom 1. Januar 1912°,er¬
folgen sollen.
29018 Der Magi,trat.

Bekanntmachung betr . An- und Abmeldung
von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß § 52 des Gewerbesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen An¬
weisung des Herrn Finanzministers vom 4. No¬
vember 1895, Abschnitt 4, Artikel 25, ein jeder,
welcher hier den Betrieb eines stehenden Ge¬
werbes anfängt , dem Magistrat vorher oder
spätestens gleiäizeitig mit dem Beginn des Be¬
triebs Anzeige davon zu machen hat . Die An¬
zeige hat schriftlich zu erfolgen : sie kann auch im
Rathaus , Zimmer Nr . 3, mündlich während der
üblichen Vormittagsdienftstunden zu Protokoll ge¬
geben werden.

Diese Verpflichtung trifft auch denjenigen,
welcher

a) das Gewerbe eines anderen übernimmt und
fortsetzt,

b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder an¬
stelle desselben ein anderes Gewerbe an¬
fängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb
der vorgeschriebeneu Frist nicht erfüllt , verfällt
nach 8 70 des Gewerbesteuergesetzes in eine dem
doppelten Betrag der einjährigen Steuer gleichen
Geldstrafe, daneben ist die vorenthaltene Steuer
zu entrichten.

Das Anfhören eines steuerpflichtigen Gewer-
bes ist dagegen nach 8 10, Absatz 2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und Artikel 28 der eit. An¬
weisung bei dem Herrn Vorsitzenden des für die
Veranlagung zuständigen Steuerausschusses der
Gewerbestenerklassen 1 bis 4, Friedrichstraße 32.
hier , schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer
nach 8 33 des Gewerbesteuergesetzes. bis zur Ab¬
meldung sortzuentrickten.

Wiesbaden, de» 22. September 1911.
29621 Der Magistrat — Stcueroerwaltung.

Städtische
S ä u g l i n g s - M i l cli- A n st a l t.

Trinkscrtige Säuglingsmilch die Tagesvor-
tio» für 22 Pfennig erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabcstellcn sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik , Helenenstr. 21.
2. in der Angenbeilanstalt für Arme, Kavcllen-

straße 32,
3. im Christlichen Hospiz, Oranienstraße 53,
4. in dem Hospiz zum bl. Geist, Friedrichstr . 24,
5. in der Drogerie Schlemmer, Westendstr. 36.
6. in der Kafseeballe. Marktstr . 13.
7. bei Kaufmann M. Rathgeber . Moritzstr. 1,
8. in der Krippe, Gustav-Adolfstr. 20/22,
9. in der Paulinenstiftung . Schiersteinerstr . 31,

10. in der Sveischalle „Blaues Kreuz, Seöan-
platz 5,

11. in dem Städt . Krankenhaus , Schwalbacher-
strabe 62,

12. in dem Städt . Schlachthaus, Schlachtbaus-
strabe 57 und

13. in dem Wöchuerinuen-Asvl, Schöne Aus¬
sicht 34.
Bestellungen sind gegen Ablieferung des Äl¬

testes dort zu machen.
Unentgeltliche Belehrung über Pflege nnd

Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstraße 1/3) Dienstags , Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug¬
lingsmilchanstalt , Schlachthausstrabe 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:

Nr . I der Mischung zum Preise von 10 Pfg.
für die Flasche: Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Pfg . für die Flasche: Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Pfg . für die Flasche: Nr . IV
der Mischung zum Preise von 14 Pfg . für die
Flasche.

Wiesbaden. 28. Avril 1911. Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Der Fruchtmarkt beginnt während der Winter¬
monate — Oktober bis einschließlichMärz — um
10 Uhr vormittags . • 31234

Städt . Akzise-Amt.

Bekanntmachung.
Am 9. und 10. Oktober 1911, erforderlichen

Falles am 11. Oktober, vormittags von 9—12 Uhr
und nachmittags von 2—5 Uhr, werden im Leih¬
bause, Neugasse 8 sEingang Schulg-asse) die dem
städtischen Leibhause bis einschl. 15. Sevt . 1911
verfallenen Pfänder , Brillanten , Gold, Silber,
Kupfer, Kleidungsstücke, Leinen, Betten usw. ver¬
steigert.

Bis Freitag , den 6. Oktober 1911 einschl.,
können die verfallenen Pfänder vormittags von
8—12 Uhr und nachmittags von 2—5 Uhr noch
ausgelöst werden.

Samstag , den 7. Oktober 1911 und an den
Versteigerungstagen ist das Leihhaus für Versatz
und Auslösungen geschlossen. An diesen Tagen
kann der Versatz bei den Taxatoren stattfinden.
Verlängerungen der Pfandscheine finden nur noch
spätestens bis zu dem auf dem Pfandscheine an¬
gegebenen Verfalltage statt.

Wiesbaden, den 23. September 1911.
31050 Städtische Leihhaus -Deputation.

Bekanntmachung.
Betr . Straßcnbcnennung.

Für die im Distrikt Weinreb und Aukamm,
im Grenzgebiet der Gemarkungen Bierstadt und
Wiesbaden, projektierten Straßenzüge sind im
Einvernehmen mit der Bürgermeisterei Bierstadt
gemäß Mag.-Bescbluß folgende Straßennamen
gewählt worden:

1. Nordstraßc . teils in Bierstadt,
Brunne »(trotte* teils in Wiesbaden
Weinrebstraßc, gelegen:

2. Mathildenstraße,
Katharinenstrabe , nur in Wiesbadener
Hedwigstrabe, Gemarkung gelegen.
Jrenenstraße,
Tbeklastrabe.

Ein Plan betr . die ' Stratzenbenennnng liegt
im Rathaus , Zimmer 55, zur Einsichtnahme auö.

Die Straßennamen sind endgültig festgesetzt,
wenn nicht binnen 14 Tagen von den Beteiligten
Einwand erhoben wird.

Wiesbaden, 1. Oktober 1911.
31232 Städt . Strabcnbauamt.

Verdingung.
Die Zimmcrcrarbeitcn für den Neubau

der Laudesbibliothck an der Rheinstratze
sollen im Wege der öffentlichen Ausschrei¬
bung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Vormittagsdienststun¬
den im Verwaltungsgebäude Friedrichstrabe
19 Zimmer Nr . 9 eingesehen , die Angebots¬
unterlagen ausschließlich Zeichnungen auch
vvn dort gegen Barzahlung oder bestellgeld-
freie Einsendung von 50 $  bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H.
A. 58" versehene Angebote sind spätestens bis
Montag , den 9. Oktober 1911, vormittags 9 Uhr.
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt —
unter Einhaltung der obigen Los -Reihen-
solge — in Gegenwart der etwa erscheinen¬
den Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebeneu und
ausgcsüllten Berdingungssormular eiuge-
reichte» Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 2. Oktober 1911. 31289

Städtisches Hochbauamt.
Bekanntmachung.

Die auf dem alten Friedhöfe an der Platter-
straße und auf dem Südfriedhof befindlichen Ka¬
pellen sTrauerhallen ) werden zur Abhaltung
von Trauerfeierlichkeiten unentgeltlich zur Ver¬
fügung gestellt und zu diesem Zwecke im Winter
auf städt. Kosten nach Bedarf geheizt : die gärt¬
nerisch« oder sonstige Ausschmückung der Kapellen
wir stadtseitig nickt besorgt, sondern bleibt al¬
leinige Sacke der Antragsteller . Die Benutzung
der Kapellen zu Trauerseierlichkeiteu ist recht¬
zeitig bei der zuständigen Friedhofsverwaltung
airzumelden, welche alsdann dafür sorgt, daß
diese Räume zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei sind.

Wiesbaden, den 2. Oktober 1911.
31050 Die Friedhossdeputatio «.

»Amtliche Bekannimachungcn
der Nachbarorte« .

Bekanntmachung.
Am 2. Oktober ü. Js . wird hier eine technische

Revision der Maße und Gewichte durch den Eich¬
meister Job zu Wiesbaden vorgenommen werden.
Es ergeht die Aufforderung an die Gewerbe¬
treibenden, ihre Maße und Gewichte, soweit deren
fortdauernde Richtigkeit zweifelhaft erscheint, vor
dem Revisionstermin zur amtlichen Prüfung zu
bringen.

Das städtische Eichamt zu Wiesbaden ist reden
Montag und Donnerstag von vormittags 8 bis
10 Uhr zur Entgegennahme eichpflichtiger Gegen¬
stände für Interessenten geöffnet.

Die Zeit der Abholung wird -bei der Abgabe
bekannt gegeben.

Rambach, den 23. August 1011.
Der Bürgermeister:

29690_ M orai  ch.
Sonnenberg.

Es ist zur Sprache gebracht worden , daß
Quittungskarten für die Invalidenversicherung
in denjenigen Fällen , in welchen die Beiträge
gemäß 8 138 des In val idenv erst cher ungsgefeües
vom 13. Juli 1809 (31.  G . Bl . S . 463 ff.) durch
Krankenkassen, Gemeindebehörden oder besondere
Hebestellen eingezogen und die Ouittungskchrten
gemäß 8 153 a. a. O. bei diesen Stellen hinter¬
legt werden, beim Wechsel des Beschäftigungs-
ortes nicht regelmäßig znriickgegeben werden.
An dem neuen Befchäftigungsorte wird dann
häufig die Ausstellung neuer Quittmigskarte -n
beansprucht, ohne daß dabei das früher be¬
standene Versicherungsverbältnis und die Tat¬
sache, daß für den Versickerten bereits eine
andere Ouittniigskarte ansgestellt und mit Mar¬
ken ^eklebt worden ist. zur Sprache gebracht
wird . Unter solchen Umständen erhält -die neue
Quittungskarte häufig nicht die in der Reihen-
folge der früheren Karten ihr zustehende höhere
Nummer , sondern von Neuem die Nummer 1,
auch wird die Karte , sosern die Beschäftigungs¬
orte in den Bezirken verschiedener Versicherungs¬
anstalten liegen, nickt immer , wie vorgeschrieben,
mit dem Namen der Versicherungsanstalt des
ersten Beschäftigungöortes, sondern mit den
Namen derjenigen Versicherungsanstalt versehen,
in deren Bezirk der Inhaber bei Ausstellung der
neuen Quittungskarte beschäftigt ist.

Dies kann sowohl für die Versicherten, wie
für die Behörden nachteilige Folgen haben. Der
Versicherte setzt sich dem aus , daß ihm die frühe¬
ren Quittuugskarten und di« darin eingeklebten
Marken dereinst nickt anaerecknet werden : für
di« Behörden erwachsen insbesondere dann , wen»
der bei der Ausstellung der neuen Karte be¬
gangene Irrtum nachträglich entdeckt wird und
dann berichtigt werden soll, erhebliche Schreib¬
arbeiten und sonstig« Weiterungen . Es liegt da¬
her im Interesse der Versicherten wie der Be¬
hörden, daß Unterlegte Quittungskarten dem¬
jenigen, auf dessen Namen sie ausgestellt sind, so¬
fort zurückgegebenwerden, sobald derselbe seine
Arbeitsstelle verläßt , und damit aus dem Bezirk
der di« Beiträge einziehenden und di« Karten
verwahrenden Stellen ausfcheidet.

Aehnlich liegen die Dinge, wenn die Qmt-
inngskarteu von dem Arbeitgeber des Berstcher-
ten verivahrt wird . Auch hier liegt es im allge¬
meinen Interesse , daß di« Kart« sofort hei der
Lösung des Arbeiisverhältniffes zurückgegeben
wirb . , _ .

Die unbefugte Zurückhaltung der Quittungs-
karte ist nach 8 181 a . a. O. unzulässig, und so¬
fern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften
eine härtere St »af« eiutritt , mit Geldstrafe bis
zu 309 Mark »der mit Haft bedroht. Auch be¬
stimmt 8 139 des Gesetzes, daß Quittuugskarten.
welche wider den Willen des Inhabers zurück-
behalteu werden, durch di« Ortspolizeibehörden
abzunebmen und dem Berechtigten auszuhän-
digen sind, wobei der Zurückbehalkend« dem Be¬
rechtigten für alle Nachteile verantwortlich bleibt,
welche demselben aus der Zuwiderhandlung er¬
wachsen. '

Wird veröffentlicht.
Sonnenberg , den 2«. September 1911.

312Z8 Der Bürgermeister:
Buchelt.

in 8einen Eigenschaften und Wirkung von dem hochangesehenen Chemiker der
Seifen -Industrie Herrn Dr. C. F . Deite in Berlin auf das glänzendste begutachtet , gibt

blendend weiße , Völlig geruchlose Wäsche und schont das Leinen in denkbarster
Weise . Es reinigt die Wäsche schnell , sehr gründlich und verursacht leichteste Arbeit.

■ Das ein pfund - Paket kostet nur 25 Pfennige . »
Zu haben in Drogen -, Kolonialwaren -, Seifengeschäften und Apotheken.

En gros von der Fabrik :

ü.ITlinlos&Co.,Köln-Chrenfeld,
Hoflieferanten.
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